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Bekanntmachung 
 

Kreiswahl am 12. September 2021 
 
 

Bezugnehmend auf meine Wahlbekanntmachung nach § 16 NKWG vom 03. März 2021 teile ich 
mit, dass der Nds. Landtag in seiner Sitzung am 10. Juni 2021 abschließend über den Gesetzent-
wurf der LT Drucksache 18/8647 beraten und diesen mit Änderungen angenommen hat. Eine Ver-
kündung im Niedersächsischen Gesetz- und Verordnungsblatt (Nds. GVBl.) ist am 18.06.2021 
erfolgt. 
 
Somit ist für die Kreiswahl im Landkreis Emsland am 12.09.2021 für Kreiswahlvorschläge, für die 
eine Beibringungspflicht von Unterstützungsunterschriften gilt, eine Anzahl von                        
nunmehr 12 (vorher: 30) gültigen Unterschriften einzureichen. 
 
 
 
DER KREISWAHLLEITER                    Meppen, 23. Juni 2021 
des Landkreises Emsland 
gez. Gerenkamp 


